
n -""13 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n t rag 

P .. 1983 -09- 2 8 ras.: 

der Abgeordneten n((ji!O.lJl~,filicher 11 r,;K'~~1M(1l®l1:'=HeyeI' 

und Genossen 

betreffend das Garantiegesetz 1977 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

------- No. 5Sfn. 

Bundesgesetz vom .•.•..••.•.••••.•...• 1982, mi t dem das Garanti e­

gesetz 1977 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Garantiegesetz 1977, BGB1.Nr. 296, in der Fassung der 

Bundesgesetze BGB1.Nr. 102/1979, 338/1981, fßlIJ982 und 634/1982, 

wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 ist der Betrag von "6,5 Milliarden Schilling" 

durch den Betrag von "10 Milliarden Schilling
ll 

zu ersetzen. 
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2. § 1 Abs. 2 Z 1 lit. c hat zu lauten: 

IIFinanzierung von Maßnahmen zum Schutze der Umwelt im Sinne des 
§ 3 des Umweltfondsgesetzes, BGB1.Nr ..•.. /1983, so ferne die rechts­

verbindliche Erklärung des Umweltfonds über die Förderungswürdigkeit 
vorliegt; oder It 

3. Im § 1 Abs. 2 Z 1 erh"ci.lt die bisherige 1it. "c" die Be­
zeichnung "dU. 

4. § 1 Abs. 2 Z 2 hat zu lauten: 

"2. auf Grund der von der Gese 11 schaft zu beurtei 1 enden Vor­
schauen die wirtschaftl lchen Verh"ältnisse des Unternehmens, 

zu dessen Gunsten die Garantie übernommen wird, erwarten 

lassen, daß die Forderungen aus den garantierten Krediten 
(Darlehen) während der Laufzeit der Garantie vereinbarungs­
gemäß zurückgezahlt werden können oder die garantierte Be­

teiligung eine nachhaltige Verbesserung der Finanzierungs­

struktur ergibt. 1I 

5. Im § 1 Abs. 3 Z 1 11t. b lit. cc ist nach dem Strichpunkt das 
Wort "oder" anzufügen. 

6. Im § 1 Abs. 3 Z 1 1it. b ist nach der lit. cc folgende 
1it. dd anzufügen: 

"dd) der gew·ährte Kredit der Finanzierung von Maßnahmen zum 
Schutze der Umwelt dient;" 

7. 'Im § 1 Abs. 3 Z 2 ist die Zahl u17u durch die Zahl "20" zu 

ersetzen. 
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8. Nach §"7 ist folgender § 7 a einzufügen: 

"§ 7 a. Der Finanzprokuratur wird übertragen, die Gesellschaft gemäß 

dem Prokuraturgesetz, StGB1.Nr. 172/1945, vor allen Gerichten zu ver­

treten und auf deren Verlangen zu beraten." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1984 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

für Finanzen betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem 

Finanzausschuß zuzuweisen. 
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Beg r ü n dun g 

Die Regierungsvorlage des Gesetzesentwurfes eines Bundes-

gesetzes vom ........... über die förderung von Maßnahmen 

zum Schutz der Umwelt (Umweltfondsgesetz) enthält in § 5 
Arten der förderung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
gemäß § 3. Diese förderungsarten sollen durch die Möglich­

keit einer Garantieübernahme durch die finanzierungsgarantie­

Gesellschaft mbH (fGG) ergänzt werden. Der gegenständliche 

Antrag betreffend das Garantiegesetz 1977 i .d.g.F. soll die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Garantieübernahme 

schaffen. 

Zu Z.l: das aushaftende Garantievolumen in der FGG , die 
vorliegenden Anträge und das im Bereich des Umweltschutzes 
zu erwartende Volumen legen eine Anhebung der Höchstgrenze 2 

bi s zu der Garantien für das Kapi tal übernommen werden 
können, von 6,5 Milliarden Schilling auf 10 Milliarden 

Schilling nahe. 

Zu Z.2: diese Bestimmung stellt den neuen Förderungsgegen­

stand im Rahmen der fGG dar und verknüpft ihn mit dem Umwelt­

f~ndsgesetz bzw. dem Umweltfonds. 

Zu Z.3: die Änderung ist gesetzestechnisch aufgrund Z.2 

erforderl ich .. 

Zu Z.4: Maßnahmen zum Schutz der Umwelt können auch dann 
sinnvoll sein, wenn es nicht zu einer nachhaltigen Ver­
besserung der Ertragslage kommt, wie dies der gegenwärtig 

gültige Gesetzestext als Voraussetzung einer Garantie­

übernahme postuliert. Auch in den anderen Förderungs-
fällen gemäß § 1 Abs.2 Z.l kann eine Durchführung ökonomisch 
selbst in jenen Fällen sinnvoll sein, in denen eire ansonsten 

zu erwartende Verschlechterung der Ertragslage gemildert 
oder verhindert werden kann. Diese Überlegungen waren der 

Anlaß für die Neuformuli·erung. 
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Zu Z.5: die Änderung ist gesetzestech~isch aufgrund Z.6 

erforderlich. 

Zu Z.6: für Maßnahmen des Umweltschutzes soll ähnlich wie bei 

der Finanzierung von Fertigungsüberleitungen eine lOO%ige 

Garantie des Kredites zuzüglich anteiliger Zinsen u~d Kosten 

möglich sein. 1m Regelfall der Garantieübernahmen durch die 

FGG ist nur eine 85%ige Garantie zuzüglich anteiliger Zinsen 

und Kosten vorgesehen. 

Zu Z.7: Maßnahmen des Umweltschutzes haben eine überdurch­

schnittlich lange Amortisationszeit. Die Laufzeit der Garantie 

wird daher mit höchstens 20 Jahren festgesetzt. Da es sich 

um eine nicht verpflichtende Maximallaufzeit handelt) ist eine 

unterschiedliche gesetzliche Regelung, für Garantiefälle 

verschiedener Art nicht erforderlich.1 Die bisher vorgesehene 
I 

M a x i mal 1 auf z e i t von ., 7 Ja h ren wir d d ei s hel bei n h e i t 1 ich - -;ä u f 

20 Jahren angehoben. 

Zu Z.8: durch diese Bestimmung soll die Stellung der FGG 
-' an die anderer Unternehmungen im alleinigen Eigentum 

des Bundes ang~glichen werden und die FGG ebenfalls die 

Möglichkeit erhalt~n) sich durch die Finanzprokuratur ver­

treten zu lassen. 
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